
  
Einverständniserklärung bei Auftrag durch Unternehmen/Versicherungsträger 
 

Stand: 12.07.2022, Nord-Kurs GmbH & Co. KG 

 

 

 
1. Datenschutz 

Mit der Speicherung und Erhebung von medizinischen und persönlichen Daten 
sowie der Übermittlung relevanter Unterlagen an die/den von der Nord-Kurs GmbH 
& Co. KG beauftragte/n Psychologin bzw. Psychologen zum Zwecke der 
erforderlichen Beratung bin ich einverstanden. 
Ich bin damit einverstanden, dass Nord-Kurs meine Daten speichert und nutzt, um 
Rücksprache zu halten und mich über Termine zu informieren. Mir ist bekannt, dass 
ich diese Erklärung jederzeit widerrufen kann. 
 
Die/der beauftragte Psychologin bzw. Psychologe ist bei Kostenübernahme durch 
die zuständige Unfallversicherung verpflichtet, Auskunft über die Behandlung und 
Ihren Zustand sowie über andere personenbezogene Daten (z.B. Unfallhergang, 
Ort und Zeit) zu geben, soweit dies für Zwecke der Erbringung sonstiger Leistungen 
erforderlich ist.  
 
An den Arbeitgeber werden keine Gesprächsinhalte übermittelt. Hier ist die/der 
beauftragte Psychologin bzw. Psychologe, bzw. Nord-Kurs GmbH & Co. KG zwecks 
Nachweis der Leistungserbringung verpflichtet ihren Namen, Anzahl und 
Datumsangabe der durchgeführten Stunden zu übermitteln. 

 
2. Online-Anwendung 

 
Ich erkläre mich damit einverstanden, das Gespräch/die Gespräche bei Bedarf 
online durchzuführen und habe zur Kenntnis genommen, dass in diesem Fall ein 
externes Online-Tool genutzt wird, welches den aktuellen Datenschutzrichtlinien 
entspricht. Während des Gespräches befinde ich mich alleine im Raum und sorge 
für geeignet Rahmenbedingungen, um den Termin in vollem Umfang wahrnehmen 
zu können. 
Im Zuge dessen erkläre ich mich damit einverstanden, dass für die 
Termindurchführung über das Online-Tool meine E-Mail-Adresse und mein Name 
verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Wahrung der Vertraulichkeit 

 

Ich versichere, keine personenbezogenen Daten oder vertrauliche Informationen 
anderer Teilnehmenden an Dritte preiszugeben. Das Aufzeichnen von Ton- und 
Bildaufnahmen während der gesamten Maßnahme ist ausdrücklich untersagt.  
Bei Gruppenmaßnahmen sind die Teilnehmenden verpflichtet, über alle Tatsachen, 
die ihnen über andere Teilnehmende bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. 


